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G 1.3.2 In allen Teilräumen, insbesondere in verdichteten Räumen, sollen kli-
marelevante Freiflächen von Bebauung freigehalten werden. 

 

2 Vorgaben Regionalplanung 

Der Regionalplan Ingolstadt konkretisiert fachlich und räumlich die landespla-
nerischen Ziele und Grundsätze, die im Landesentwicklungsprogramm Bayern 
festgeschrieben sind. Innerhalb der Raumordnung nimmt die Regionalplanung 
somit das Bindeglied zwischen der Landesplanung und der kommunalen Pla-
nung ein. 

Zur Konkretisierung der landesplanerischen Vorgaben legt der Regionalplan In-
golstadt unter anderem die im Folgenden aufgeführten Ziele und Grundsätze 
für das Siedlungswesen fest. Durch die dargelegten Auszüge aus der Begrün-
dung der Ziele und Grundsätze im Regionalplan werden die Beweggründe für 
die Festlegungen ergänzend erläutert. 

G 1.1:  Zum Erhalt der dynamischen Entwicklung der Region ist es von beson-
derer Bedeutung, ausreichend Flächen für eine gewerbliche und wohn-
bauliche Siedlungstätigkeit bereitzustellen. 

Begründung: Das Wachstum von Wirtschaft und Bevölkerung läuft in der 
Region Ingolstadt derzeit dynamisch ab. Dementsprechend besteht wei-
terhin ein nicht unerheblicher Bedarf an Flächen für eine gewerbliche 
und wohnbauliche Siedlungstätigkeit. Diese Dynamik resultiert in erster 
Linie aus der Eigenentwicklung der Region und der Nähe zur Region 
München. Weil die Quote der Berufsauspendler vor allem im Süden der 
Region in die Region München sehr hoch liegt (im Landkreis Pfaffenh-
ofen a.d. Ilm bei über 40 Prozent), soll ihr Abbau angestrebt werden. 
Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an gewerblichen Flächen. 

G 1.1.1: Es ist anzustreben, die Siedlungsstruktur unter Wahrung ihrer Vielfalt 
ressourcenschonend zu entwickeln, Grund und Boden sparsam in An-
spruch zu nehmen und Siedlungs- und Erschließungsformen flächen-
sparend auszuführen. 

Die Ausbreitung der Siedlungen ist zunehmend kostenträchtig. Flächen 
sind ein knappes Gut, Infrastruktureinrichtungen sind teuer, weite Wege 
setzen Emissionen frei und erhöhen den Energieverbrauch. Eine Sied-
lungsstruktur, die dem entgegenkommt, schont Ressourcen. Eine räum-
liche Konzentration von Wohnungen, Arbeitsstätten, Versorgungsein-
richtungen und Freizeitaktivitäten trägt dazu bei, die Flächenressourcen 
zu schonen und wirtschaftliche und soziale Beziehungen zu erleichtern. 

Z 1.2:  Die Siedlungstätigkeit soll in allen Gemeinden in Übereinstimmung mit 
ihrer Größe, Struktur und Ausstattung in der Regel organisch erfolgen. 

In zentralen Orten kann sich eine verstärkte Siedlungsentwicklung voll-
ziehen, ebenso eine Wohnbauentwicklung in geeigneten Gemeinden 
des Stadt- und Umlandbereiches des Verdichtungsraumes außerhalb 
von Lärmschutzzonen. 
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Zusätzlich wurden 2 geplante Sonderbauflächen für die Errichtung von Photo-
voltaikanlagen in Förnbach und Walkersbach dargestellt.  

Mit der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans bezüglich Windkraftanla-
gen wurde ein wichtiger Grundstein für die Umsetzung von Maßnahmen zur 
Nutzung von erneuerbaren Energie gelegt. Die in der Teilfortschreibung ge-
troffenen Darstellungen werden nachrichtlich in die Gesamtfortschreibung des 
Flächennutzungsplans übernommen.  

6 Einzelhandelsgutachten 

Im Jahr 2008 wurde ein Städtebauliches Einzelhandelsentwicklungskonzept für 
die Stadt Pfaffenhofen erarbeitet, das Konzept wurde mittlerweile fortgeschrie-
ben und mit Stadtratsbeschluss vom 19.04.2018 für verbindlich erklärt.  

Die Ergebnisse der im Rahmen des Konzepts durchgeführten Verkaufsflächen-
potenzialberechnung bedeuten für die Einzelhandelsentwicklung der Stadt Pfaf-
fenhofen a.d. Ilm, dass weniger ein quantitativer Ausbau als vielmehr die räum-
lich-strukturelle Verbesserung der Angebotssituation notwendig ist, um Pfaffen-
hofen als attraktiven Einzelhandelsstandort zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

Konkrete flächenbezogene Aussagen, die in den Flächennutzungsplan zur 
übernehmen wären, werden nicht getroffen.  
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Einstufung 
der Ortsteile 

D. KONZEPTION ZUR SIEDLUNGSFLÄCHENENTWICKLUNG 

1 Ermittlung von Entwicklungsbereichen in der Stadt Pfaffenhofen 

Die Konzeption der Siedlungsentwicklung greift die bisherige Entwicklung der 
Gesamtstadt Pfaffenhofen auf und zielt darauf ab, die gewachsene Siedlungs-
struktur der Stadt zu erhalten und in einem verträglichen Maß weiterzuentwi-
ckeln.  

Die Siedlungsentwicklung der Stadt begann mit Ansiedelungen entlang der 
Bachauen von Ilm und Gerolsbach. Durch das Wachstum dieser Ansiedlungen 
entwickelte sich die Kernstadt Pfaffenhofens mit dem zentralen Hauptplatz als 
Ortsmittelpunkt. Rund um die Kernstadt entwickelten sich verschiedene Ort-
steile, teilweise im näheren Umfeld der Stadt, teilweise im weiteren Stadtgebiet.  

Heute stellt sich die Siedlungsstruktur so dar, dass die Kernstadt Pfaffenhofens 
mit den Ortsteilen Niederscheyern, Sulzbach, Heißmanning, Förnbach, Wei-
hern und Eberstetten zusammengewachsen ist. Aus diesem Grund werden die 
genannten Ortsteile im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplans zur 
Kernstadt gezählt, da sie sich auf Grund ihrer räumlichen Lage durch kurze 
Wege zu den städtischen Infrastruktur-, Versorgungs- und Gemeinbedarfsein-
richtungen auszeichnen.  

Die dargestellte Abgrenzung der Kernstadt dient lediglich der Ermittlung bzw. 
Zuteilung der Bauflächenpotenziale, die Eigenständigkeit der genannten Ort-
steile wird dadurch nicht eingeschränkt.  

 
Abgrenzung der Kernstadt im Rahmen der Konzeption 

Die Bauflächendarstellungen außerhalb der Kernstadt im rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan sind aus heutiger, stadtplanerischer Sicht nicht immer nach-
vollziehbar, da neben den vielzähligen landwirtschaftlichen Hofstellen mitunter 
auch größere Siedlungsbereiche als Landwirtschaftsfläche dargestellt sind 
während andere, ähnlich strukturierte Ortsteile Siedlungsflächendarstellungen 

Historische 
Entwicklung 
Pfaffenhofens 

Abgrenzung 
Kernstadt 
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Vorgaben 
BauGB 

 
Darstellung der Ortsteile ohne Bebauungszusammenhang 

 

Bei der Ausweisung neuer Bauflächen sowie sonstiger Nutzungen im Flächen-
nutzungsplan sind die Vorschriften des Baugesetzbuches zu beachten. Im Rah-
men der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans wurden daher die in 
§ 1 Abs. 6 BauGB genannten Belange wie beispielsweise die Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Belange zur Erhaltung und Ent-
wicklung vorhandener Ortsteile, die Belange der Wirtschaft sowie die Belange 
der Land- und Forstwirtschaft berücksichtigt. Die Belange des Umweltschutzes 
wurden bei der Ausweisung neuer Flächen ebenfalls berücksichtigt, die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen wurden ermittelt und werden im 
Umweltbericht beschrieben und bewertet.   

2 Ermittlung des Bauflächenbedarfs 

Bauflächen sind nach dem tatsächlichen Bedarf (Bevölkerungsentwicklung ge-
mäß Demografie-Spiegel und realistischer Fortschreibung anhand der bisheri-
gen Gewerbeentwicklung) zu bemessen, der sich aus den Vorgaben der Raum-
ordnung, den Zielvorstellungen der Gemeinde, insbesondere zur Siedlungs-
struktur und Siedlungsdichte und durch Prognosen und sonstigen begründeten 
Annahmen über die Entwicklung der Bevölkerung und Arbeitsplätze ergibt.  

Im Rahmen der Bedarfsermittlung sind auch bestehende Bauflächenpotenziale 
zu erheben und zu bewerten und dem ermittelten Bauflächenbedarf gegenüber-
zustellen. 

2.1 Wohnbaufläche 

2.1.1 Ermittlung des Bedarfs 

Für die Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs wurden die folgenden Parame-
ter angenommen: 
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Baulücken 

Mittels Bestandsaufnahme in Kombination mit einer GIS-Analyse wurden im 
Frühjahr 2016 die bestehenden Baulücken in den Wohnbauflächenausweisun-
gen in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen der Stadt Pfaffenhofen ermittelt. 
Als Baulücken wurden parzellierte Grundstücke bis zu einer Größe von 
2.000 m² klassifiziert, größere Flächen oder Grundstücke wurden als Wohnbau-
potenziale klassifiziert und separat erfasst.  

Die Auswertung der Analyse ergibt, dass im gesamten Stadtgebiet ca. 17,26 ha 
Baulücken in den bestehenden Wohnbauflächen existieren (es wurden 249 
Baulücken erfasst). Davon liegen 15,4 ha Baulücken in der Kernstadt. 

 
Ermittlung bestehender Baulücken in Wohnbauflächenausweisungen 

Diese Baulücken werden realistischer Weise in den nächsten 15 Jahren nicht 
vollständig für die Siedlungsentwicklung in Anspruch genommen werden kön-
nen. Die Baulücken verteilen sich auf ältere und jüngere Wohnbaugebiete. In 
den jüngeren Gebieten ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Baulücken in den 
nächsten Jahren einer baulichen Nutzung zugeführt werden höher, insbeson-
dere dann, wenn die Stadt selber Grundstückseigentümerin ist. In den älteren 
Baugebieten, in denen sich die Baulücken oftmals in Privatbesitz befinden und 
teilweise als Privatgärten genutzt werden, wird eine Aktivierung als eher un-
wahrscheinlich eingeschätzt. Es besteht die Möglichkeit durch aktive Anspra-
che der Grundstückseigentümer und in letzter Konsequenz durch die Erlassung 
eines Baugebots die Grundstücke einer Bebauung zuzuführen. Bei beiden Al-
ternativen handelt es sich allerdings um sehr zeitintensive Herangehensweisen. 
Das Baugebot wäre rechtlich bzw. politisch zudem nur schwer durchzusetzen. 

Aus diesem Grund wird ein Anteil von 25% der Baulücken als aktivierbares 
Wohnbauflächenpotenzial in den nächsten 15 Jahren in die Berechnung des 
Wohnbauflächenbedarfs einbezogen. Dies führt zu einer Anrechnung von 
4,32 ha.  

Ermittlung der 
Baulücken  

Aktivierbarkeit 
von  
Baulücken 

Anrechnung 
von  
Baulücken 
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Überprüfung 
bestehender 
Potenziale 

Wohnbauflächenpotenziale Flächenangebot 
brutto 

Geschätzte  
Eignung in % 

Flächenangebot 
geeignet 

Baulücken  
(Wohnbaufläche im FNP) 

17,26 ha 25% 4,32 ha 

Nachverdichtungspotenziale 
(Flächenäquivalent) 

45,00 ha 50% 22,50 ha 

Ermittlung des Nachverdichtungspotenzials im unbeplanten Innenbereich der Gesamtstadt 

Wohnbauflächenpotenziale gemäß Flächennutzungsplan  

Die im rechtswirksamen Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen-
potenziale (> 2.000m²) in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen wurden eben-
falls erfasst und quantifiziert. Diese Erhebung ergibt, dass derzeit in der Kern-
stadt ca. 43 ha Wohnbauflächenpotenzial zur Verfügung stehen und in den 
Ortsteilen ca. 13 ha. 

Seit der Aufstellung des Flächennutzungsplans wurden viele FNP-Änderungen 
durch die Stadt vorgenommen, mitunter auch die Neudarstellung von Wohn-
bauflächen beispielsweise im Eco-Quartier. Daher wird davon ausgegangen, 
dass die ermittelten Potenzialflächen zum Teil bisher nicht bebaut wurden, da 
sich andere Flächen im Stadtgebiet besser für die Wohnbauflächenentwicklung 
geeignet haben. 

Für eine erste Annäherung im Rahmen der Bestandsermittlung wurde davon 
ausgegangen, dass sich die ermittelten Potenzialflächen in der Kernstadt und 
den Ortsteilen zu 75% für eine Wohnbauentwicklung eignen.  

Wohnbauflächenpotenziale Flächenangebot 
brutto 

Geschätzte  
Eignung in % 

Flächenangebot 
geeignet 

Baulücken  
(Wohnbaufläche im FNP) 

17 ha 25% 4,25 ha 

Nachverdichtungspotenziale 
(Flächenäquivalent) 

45 ha 50% 22,50 ha 

Potenziale Wohnbauflächen im 
FNP (Kernstadt ) 

43 ha 75% 32,25 ha 

Potenziale Wohnbauflächen im 
FNP (Ortsteile) 

13 ha 75% 9,75 ha 

Summe 
  

=68,75 ha 

Ermittlung des bestehenden Wohnbauflächenpotenzials: bestehende Potenzialflächen 

Vor der Neuausweisung von Wohnbauflächen wurde unter Einbeziehung der 
Landschaftsplanung, der Verkehrs- bzw. Erschließungssituation sowie Exposi-
tion und Topografie geprüft, inwieweit die bisher dargestellten Flächen für eine 
Siedlungsentwicklung geeignet sind. Flächen, die sich als ungünstig erweisen, 
werden im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans ent-
sprechend der Leitlinien aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen.  

Die jeweiligen Änderungen werden in Kapitel E ausführlich erläutert.  
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den dargestellten Bauflächen im Flächennutzungsplan erfolgt, werden an die-
ser Stelle keine weiteren Berechnungen zum Nachverdichtungspotenzial ange-
stellt.  

Baulücken 

Die Überprüfung der bestehenden Baulücken in den ausgewiesenen Mischbau-
flächen ergibt, dass lediglich 35 Baulücken zur Verfügung stehen. Diese Baulü-
cken ergeben in der Summe ein Bauflächenpotenzial von ca. 2,5 ha und sind 
etwa zu gleichen Teilen auf die Kernstadt und die Ortsteile verteilt.  

Bei der Ermittlung der Baulücken wurden wie auch bei den Baulücken in der 
Wohnbaufläche nur parzellierte, unbebaute Flurstücke berücksichtigt. Nachver-
dichtungspotenziale auf bereits bebauten Mischbauflächen wurden nicht ermit-
telt.  

Mischbauflächenpotenziale Flächenangebot 
brutto 

Geschätzte  
Eignung in % 

Flächenangebot 
geeignet 

Baulücken  
(Mischbaufläche im FNP) 

2,5 ha 25% 0,63 ha 

Ermittlung des bestehenden Mischbauflächenpotenzials: Baulücken 

Mischbauflächenpotenziale gemäß Flächennutzungsplan 

Die Ermittlung der Mischbauflächenpotenziale zeigt, dass in der Kernstadt ca. 
5 ha unbebaute Mischbaufläche zur Verfügung steht.  

Außerhalb der Kernstadt wurde eine Mischbaufläche mit einer Größe von ca. 
0,2 ha erfasst.   

Mischbauflächenpotenziale Flächenangebot 
brutto 

Geschätzte  
Eignung in % 

Flächenangebot 
geeignet 

Baulücken  
(Mischbaufläche im FNP) 

2,5 ha 25% 0,63 ha 

Potenziale Mischbauflächen im 
FNP (Kernstadt ) 

5,2  ha 75% 3,8 ha 

Potenziale Mischbauflächen im 
FNP (Ortsteile) 

0,2 ha 75% 0,1 ha 

Summe 
  

=4,53 ha 

 



Begründung  Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm 
Stand: 17.05.2018    Gesamtfortschreibung und Änderung FNP 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   www.bbp-kl.de Seite 35 von 167 

 

2.2.3 Ergebnis und Schlussfolgerungen 

Die Ermittlung der im Flächennutzungsplan noch zur Verfügung stehenden 
Mischbauflächen in Form von Baulücken und Potenzialflächen zeigt, dass nur 
etwa 4,5 ha gut geeignete Mischbauflächen im Stadtgebiet zur Verfügung ste-
hen.  

2.3 Gewerbefläche 

2.3.1 Ermittlung des Bedarfs 

Anders als bei der Wohnbauflächenentwicklung ist bei der Gewerbeflächenent-
wicklung keine Bedarfsberechnung auf Grund der Fortschreibung der bisheri-
gen Entwicklung möglich. Die Gewerbeflächenentwicklung ist von der Nach-
frage nach Gewerbeflächen abhängig. Die Nachfrage bzw. der Bedarf von Be-
standsbetrieben für etwaige Umsiedelungen oder Betriebserweiterungen sind 
der Stadt mitunter bekannt, die Nachfrage nach Gewerbeflächen von neuen 
Betrieben stellt sich allerdings oftmals sprunghaft und kurzfristig dar und lässt 
sich daher nur schwer prognostizieren.  

Da für die Stadt Pfaffenhofen im Rahmen des Flächennutzungsplans von einer 
Bevölkerungszunahme von 1% pro Jahr ausgegangen wird, müssen neben 
Wohnbauflächen auch ausreichend gewerbliche Bauflächen vorgehalten wer-
den, um zusätzliche attraktive Arbeitsplätze entwickeln zu können. Denn ein 
Grund für die Begrenzung des Bevölkerungswachstums der Stadt ist, dass eine 
Entwicklung zum Wohnstandort für Pendler in die umliegenden Städte vermie-
den werden soll. Für eine sozialverträgliche Entwicklung der Stadt bilden daher 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung zwei wichtige Grundvoraussetzun-
gen.  



Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm   Begründung 
Gesamtfortschreibung und Änderung FNP   Stand: 17.05.2018 

 

Seite 36 von 167  BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   www.bbp-kl.de 

Gewerbliche 
Baulücken 

Gewerbe- 
potenziale 

2.3.2 Ermittlung des Angebots 

Wie auch bei der Ermittlung des Angebots an Wohnbaufläche wurden die be-
stehenden Gewerbepotenziale mittels Bestandsaufnahme in Kombination mit 
einer GIS-Analyse im Frühjahr 2016 ermittelt. Es ist festzustellen, dass sich alle 
ausgewiesenen Gewerbeflächen in der Kernstadt befinden, in den Ortsteilen 
werden lediglich Wohn- und Mischbauflächen ausgewiesen. Im Rahmen der 
Ermittlung wird ebenfalls deutlich, dass an fast allen Gewerbestandorten noch 
Potenzialflächen vorhanden sind. 

Auch bei der Ermittlung der Gewerbepotenziale wurde die Unterscheidung zwi-
schen Baulücken (< 2.000 m²) und Potenzialflächen (>2.000 m²) getroffen. Es 
wurden ca. 30 Baulücken ermittelt, die sich hauptsächlich auf das Gewerbege-
biet östlich der Trabrennbahn sowie das Gewerbegebiet Sandkrippenfeld ver-
teilen. Die Baulücken umfassen eine Fläche von insgesamt ca. 3,5 ha. Gewerb-
liche Baulücken eignen sich insbesondere für die Ansiedelung von Büro- oder 
Verwaltungsgebäuden. 

 
Darstellung der Baulücken in Gewerbegebieten 

Die Ansiedelung größerer Betriebe oder Produktionsstätten bedarf deutlich grö-
ßerer Flächen. Zusätzlich zu den Baulücken bestehen in fast allen Gewerbege-
bieten weitere Potenzialflächen (>2.000 m²), insgesamt ca. 29,5 ha. Die genau-
ere Betrachtung der Potenziale in den einzelnen Gewerbegebieten zeigt aller-
dings, dass lediglich in den Gewerbegebieten Kuglhof und Sandkrippenfeld we-
nige, größere bzw. zusammenhängende Flächen verfügbar sind. Fast alle Flä-
chen befinden sich zudem in Privateigentum und stehen somit auch zukünftig 
nur eingeschränkt für eine Entwicklung zur Verfügung.  

Die Potenzialflächen im Eco-Quartier sind aktuell in der Entwicklung. Es sind 
bereits alle Flächen für einen Verkauf reserviert, somit werden diese Potenzial-
flächen zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen.  
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Darstellung der Potenzialflächen in Gewerbegebieten 

2.3.3 Aktualisierung der Bestandserfassung  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde von verschiedenen Stellen die 
Summe der ausgewiesenen Gewerbeflächen hinterfragt. Da für die Ausweisung 
gewerblicher Bauflächen keine Berechnung zu Grunde gelegt wurde, wird die 
Erhebung der gewerblichen Potenzialflächen für die Offenlage gem. § 3 Abs.2 
bzw. § 4 Abs. 2 BauGB aktualisiert. Dazu werden Flächen die seit Beginn des 
Verfahrens bebaut wurden bzw. Flächen für die ein konkreter Bauantrag vorliegt 
nicht mehr als Potenzialflächen erfasst. Die Aktualisierung zeigt, dass insbe-
sondere in Bereich Kuglhof und Eco-Quartier mehrere Flächen entwickelt wur-
den. Die Summe der Potenzialflächen (>2.000m²) hat sich somit seit Beginn 
des Verfahrens um etwa die Hälfe reduziert. Es stehen aktuell 15,8 ha gewerb-
liche Bauflächen zur Verfügung. Diese Entwicklung bestätigt den hohen Bedarf 
an gewerblicher Baufläche in der Stadt Pfaffenhofen.  
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Aktualisierung der Potenzialflächen in Gewerbegebieten 

2.3.4 Ergebnis und Schlussfolgerungen 

Die Ermittlung der im Flächennutzungsplan noch zur Verfügung stehenden ge-
werblichen Bauflächen in Form von Baulücken und Potenzialflächen zeigt, dass 
aktuell ca. 19,3 ha gewerbliche Bauflächen (3,5 ha Baulücken + 15,8 ha Poten-
zialflächen) im Stadtgebiet zur Verfügung stehen. Es handelt sich dabei über-
wiegend um kleinteilige Potenziale.  

Gemäß der beschlossenen Leitlinien werden im Rahmen der Gesamtfortschrei-
bung des Flächennutzungsplans zusätzlich realisierbare Gewerbeflächen aus-
gewiesen. Diese Angebotsplanung dient dazu, der Stadt die Möglichkeit zu ge-
ben, schnell und flexibel auf Anfragen von Betrieben reagieren zu können und 
Flächen für unterschiedliche Betriebsanforderungen anbieten zu können.  

Die Steuerung der Ansiedelung von Gewerbebetrieben mit unterschiedlichen 
Anforderungen an Bauflächen im Sinne von Grundstückszuschnitt, Art der zu-
lässigen Nutzung und immissionsschutzrechtlicher Anforderungen etc. hat im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu erfolgen.  
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Klimaschutz 

zur Naherholung in der Planzeichnung dargestellt. Die Darstellung wurde aus 
verschiedenen Inhalten des Landschaftsplans abgeleitet, u.a. Naherholung, 
Klima und Grünflächen. Diese Grünverbindungen sind bei zukünftigen Planun-
gen sowie bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen und zu 
integrieren. Ziel ist es die Funktion bestehender Verbindungen aufzuwerten und 
Lücken zu schließen.  

Um einen Überblick über Anbindungsmöglichkeiten an das bestehende Wege-
netz bei der Entwicklung von Bauflächen darzustellen werden auch wichtige 
Wegeverbindungen in den FNP aufgenommen. 

Durch die vorgesehenen Flächendarstellungen wird die Siedlungsentwicklung 
auf bestimmte Bereiche des Stadtgebiets konzentriert, insbesondere auf die 
Kernstadt. Gedanke dieser Konzentration ist unter anderem die Schaffung kur-
zer Wegeverbindungen um das zusätzliche Verkehrsaufkommen sowie die da-
raus resultierenden Auswirkungen auf Klima und Umwelt möglichst gering zu 
halten.  

Klimabedingte Naturgefahren wurden durch die Beauftragung von hydrologi-
schen Gutachten bezüglich der Überschwemmung durch 100-jährige Hochwas-
ser im Rahmen der Planung beachtet. Es wurde solche Flächen untersucht, die 
nach Aussage des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt durch Überschwemmun-
gen gefährdet sein könnten. Die berechneten Überschwemmungsgebiete 
(HQ100) wurden nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen und die be-
troffenen Flächen im Entwurf des FNP angepasst.  

Zum Schutz der bestehenden Kaltluftbahnen wurde insbesondere entlang der 
Bachtäler von Gerolsbach- und Ilm bewusst auf die Ausweisung von Bauflächen 
verzichtet. In Teilbereichen werden zudem bisher dargestellte Bauflächenpo-
tenziale zum Wohl des Stadtklimas aufgegeben.  

Ergänzend wurden neue Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung Photo-
voltaik in den FNP aufgenommen, um die Erschließung und Nutzung erneuer-
barer Energien zu fördern.  

Weiterführende Maßnahmen zu Klimaschutz in der Bauleitplanung sind im Rah-
men der Bebauungspläne beispielsweise durch eine energetisch sinnvolle Aus-
richtung der Gebäude, Durchgrünung von Baugebieten oder einer möglichst 
geringen Versiegelung zu steuern.  

1 Kernstadt 

Betrachtet man die Siedlungsentwicklung der Kernstadt Pfaffenhofens, so wird 
deutlich, dass die bedeutenden Erweiterungen der Stadt im Bereich Wohnen in 
der Vergangenheit schwerpunktmäßig im Westen stattgefunden haben. So sind 
in den vergangenen Dekaden großflächige Wohngebiete um das sogenannte 
Beamtenviertel oder im Bereich Radlberg / Schleiferberg entstanden.  
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Darstellung eines Radius von 2 Kilometern um den Hauptplatz 
Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas  

Aus der Abbildung wird ebenfalls erkennbar, dass im Bereich Sulzbach ein wei-
teres ausgedehntes Wohngebiet entstanden ist, das vom Hauptplatz als Stadt-
mitte teilweise deutlich weiter als 2 Kilometer entfernt ist; in derselben Entfer-
nung zur Stadtmitte befindet sich beispielsweise der Ortsteil Streitdorf. Hieraus 
resultieren insbesondere verkehrliche Probleme, die sich beispielsweise in der 
hohen Belastung der Hohenwarter Straße sowie des Altstadtrings äußern. 

Planerischer Leitgedanke bei der Identifikation neuer möglicher Wohnbauflä-
chen war daher neben der Ausschöpfung der Möglichkeiten der Nachverdich-
tung insbesondere die Hinterfragung ehemals geplanter weiterer Wohnbauflä-
chen in der westlichen Hälfte der Stadt sowie die eingehende Untersuchung 
von Flächen im Osten. Flächen außerhalb der Anton-Schranz-Straße als west-
licher Stadttangente sollten zukünftig nicht mehr in Anspruch genommen wer-
den. 

Neben der günstigeren Anbindung für den motorisierten Individualverkehr bie-
ten sich hier jedoch auch weitaus bessere Möglichkeiten, zu den zentralen Ein-
richtungen der Stadtmitte oder aber zum Bahnhof zu gelangen, und dies auch 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad. 

Bei der Untersuchung in Frage kommender Flächen wurde der Schwerpunkt 
auf möglichst zusammenhängende Flächen gelegt, die die Möglichkeit der 
Schaffung eigener Infrastrukturen wie separate Zufahrten, eigene Versorgungs-
möglichkeiten oder Einrichtungen für die Kinderbetreuung zulassen. 






























































































































































































































































